
 

  

  
 

 

 
asecos GmbH 
Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18 
D-63584 Gründau 

 
Tel:      +49 6051 9220-0 
Fax:      +49 6051 9220-10 
Email:   info@asecos.com 
Internet: www.asecos.com 

 
 © asecos GmbH, 2009 

                    Gefahrstoffe Gefahrstoffe Gefahrstoffe Gefahrstoffe                                                         
                                                                                                                                                                                                                                        Begriffsdefinition und GesetzesauszügeBegriffsdefinition und GesetzesauszügeBegriffsdefinition und GesetzesauszügeBegriffsdefinition und Gesetzesauszüge    

 
 
 
Gefahrstoff – Begriffsdefinition 
 
Gefahrstoffe sind im Sinne des Chemikaliengesetzes (ChemG) Stoffe, die z.B. explosionsgefährlich, 
brandfördernd, sehr giftig, krebserzeugend sind oder Stoffe, die geeignet sind, die natürliche 
Beschaffenheit von Wasser, Boden, Pflanzen oder Tieren sowie des Naturhaushalts derart zu 
verändern, dass dadurch erhebliche Gefahren oder Nachteile für die Allgemeinheit entstehen. 
Gefahrstoffe sind gemäß den Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu verpacken und 
zu kennzeichnen. 
 
Gesetzesauszug Chemikaliengesetz (ChemG)§ 3a ChemG 
 
Gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitungen 
 
(1) Gefährliche Stoffe oder gefährliche Zubereitungen sind Stoffe oder Zubereitungen, die 
 

1. explosionsgefährlich, 
2. brandfördernd, 
3. hochentzündlich, 
4. leichtentzündlich, 
5. entzündlich, 
6. sehr giftig, 
7. giftig, 
8. gesundheitsschädlich, 
9. ätzend, 
10. reizend, 
11. sensibilisierend, 
12. krebserzeugend, 
13. fortpflanzungsgefährdend, 
14. erbgutverändernd oder 
15. umweltgefährlich sind; 

 
ausgenommen sind gefährliche Eigenschaften ionisierender Strahlen. 
 
(2) Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte 
 
geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, 
Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die 
Umwelt herbeigeführt werden können. 
 
§ 19 (2) ChemG 

Gefahrstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind  

1. gefährliche Stoffe und Zubereitungen nach § 3a sowie Stoffe und Zubereitungen, die sonstige chronisch schädigende 
Eigenschaften besitzen,  

2. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind,  
3. Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwendung Stoffe nach Nummer 1 oder 

Nummer 2 entstehen oder freigesetzt werden,  
4. Stoffe und Zubereitungen, die die Kriterien nach den Nummern 1 bis 3 nicht erfüllen, aber aufgrund ihrer 

physikalischchemischen, chemischen oder toxikologischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am 
Arbeitsplatz verwendet werden oder dort vorhanden sind, eine Gefährdung für die Gesundheit und die Sicherheit der 
Beschäftigten darstellen können,  

5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert im Sinne der Rechtsverordnung nach Absatz 1 zugewiesen ist.  


